
 
 
Vereinbarung zur Ausleihe eines digitalen Endgerätes für schulische Zwecke 

1. Dem Schüler / der Schülerin  

Name:   ………………………………………................................................................ 

Adresse: ………………………………………….............................................................. 

Schule:   Sophie-La-Roche-Realschule Kaufbeuren 

 

wird folgendes digitales Endgerät:  iPad 

Geräte-Nummer (wird von der Schule ausgefüllt) :  ………………………………………………. 

Serien-Nummer (wird von der Schule ausgefüllt) :  ………………………………………………. 

zur Nutzung für schulische Zwecke überlassen. 

Das Gerät darf nicht an Dritte weitergegeben werden.  

 

2. Der Schüler / die Schülerin verpflichtet sich, das überlassene Endgerät nur für den 

überlassenen Zweck zu nutzen und es pfleglich zu behandeln. Etwaige Schäden oder ein 

Verlust sind der Schule unverzüglich zu melden. Dem Schüler / der Schülerin ist bekannt, dass 

Kosten für etwaige notwendig werdende Reparaturen oder eine Ersatzbeschaffung wegen 

mindestens grob fahrlässigem Verhalten dem Schüler / der Schülerin bzw. den 

Erziehungsberechtigten in Rechnung gestellt werden können.   

 

3. Die Überlassungsvereinbarung endet mit der Rückgabe oder Rückforderung des digitalen 

Endgerätes.  Spätestens mit dem Ausscheiden aus der Schule ist das Gerät vom Schüler / der 

Schülerin der Schule zurückzugeben. Dem Schüler / der Schülerin ist bekannt, dass eine nicht 

fristgerechte Abgabe des digitalen Endgerätes weitere Kosten nach sich ziehen kann.  

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Anerkennung der o.g. Überlassungsvereinbarung und 

den Empfang des o.g. digitalen Endgerätes. 

 

………………………………………………………  ……………………………………………................ 

Ort, Datum      Unterschrift des Schülers / der Schülerin 

 

 

       ……………………………………………………………… 

       Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten 

Das/Die mit diesem Leihvertrag überlassene(n) digitale(n) Endgerät(e) wurde(n) aus Mitteln des Bundes 

auf Grundlage des Zusatzes zur Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt 2019 bis 2024 

(„Sofortausstattungsprogramm“) gefördert.  


